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Peter Godzik

Vom Umgang mit den gesetzlichen Bestimmungen zur PatientenverfÄgung
(g�ltig seit dem 1. September 2009)

Eine Patientenverf�gung ist eine schriftliche Vorausverf�gung einer einwilligungsf�higen 
vollj�hrigen Person f�r den Fall ihrer Einwilligungsunf�higkeit, ob sie in bestimmte, zum Zeit-
punkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen des Gesund-
heitszustands, Heilbehandlungen oder �rztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt.

Die Patientenverf�gung ist von einer Vorsorgevollmacht oder einer Betreuungsverf�gung zu 
unterscheiden. Die Abgrenzung von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverf�gung liegt vor 
allem darin, dass die Vorsorgevollmacht auf grenzenloses und unkontrolliertes Vertrauen 
setzt, w�hrend die Betreuungsverf�gung erst dann Wirkung entfaltet, wenn das Gericht es 
entsprechend der gesundheitlichen Situation des Verf�genden f�r erforderlich h�lt, dass die 
Handlungsbefugnis dem vom Verf�genden Vorgeschlagenen �bertragen wird und diese Be-
fugnis dann unter gerichtlicher Kontrolle steht. 

 In der Patientenverf�gung bestimmt der Verf�gende, welche medizinischen und pfle-
gerischen Untersuchungen, Behandlungen und Eingriffe nach seinem Willen durch-
gef�hrt oder unterlassen werden sollen. Die Patientenverf�gung regelt dagegen nicht, 
welche konkreten Personen als Betreuer oder Bevollm�chtigte die sich daraus erge-
benden Entscheidungen treffen d�rfen und daf�r zu sorgen haben, dass der Patien-
tenwille in die Tat umgesetzt wird.

 Als Erg�nzung zur Patientenverf�gung kann deshalb eine Vorsorgevollmacht gege-
ben werden. Dadurch wird eine bestimmte Person als Bevollm�chtigte f�r den Fall, 
dass der Vollmachtgeber seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann, er-
m�chtigt, ihn in allen Angelegenheiten zu vertreten, auf die der Vollmachtgeber die 
Vollmacht erstreckt hat, wie in Angelegenheiten der Gesundheitssorge und der Pfle-
ge, aber auch in Aufenthalts- und Wohnungsangelegenheiten, in der Verm�genssor-
ge, in Beh�rdenangelegenheiten oder anderes mehr. Der durch die Vorsorgevoll-
macht Bevollm�chtigte ist zwar kein gesetzlicher Betreuer, diesem aber nach �� 
1901a Abs 5, 1901b Abs 3 und 1904 Abs 5 in allen Rechten und Pflichten gleichge-
stellt. Die Bevollm�chtigung kann die Bestellung eines Betreuers �berfl�ssig machen. 

 Ebenso ist es m�glich, in einer Betreuungsverf�gung vorzuschlagen, welche Person 
in dem Fall, dass eine Betreuung notwendig werden sollte, zum Betreuer bestellt wer-
den soll, oder auch, welche Person nicht Betreuer werden soll. Das Betreuungsge-
richt hat diesem Vorschlag zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Patienten nicht 
zuwiderl�uft. F�r die vom Betreuer zu treffenden Entscheidungen ist die Patienten-
verf�gung ma�geblich.

Die Frage der Verbindlichkeit einer Patientenverf�gung stellt sich dann, wenn der Patient 
nicht einwilligungsf�hig ist, denn jegliche medizinische Behandlung bedarf der Einwilligung 
des Patienten. 

Kann der Patient nicht selbst einwilligen oder seinen Willen nicht selbst �u�ern, wird der Pa-
tient durch einen Betreuer oder einen Bevollm�chtigten vertreten. Arzt und Bevollm�chtigter 
oder Betreuer m�ssen inhaltlich und verfahrensm��ig nach den Vorgaben der Patientenver-
f�gung handeln, es sei denn, es handelt sich um einen Fall von Notwehr (� 32 StGB). Die 
Bindung des Bevollm�chtigten oder Betreuers an die Patientenverf�gung ergibt sich seit dem 
1. September 2009 aus dem Gesetz (� 1901a BGB).

F�r den Betreuer oder den Bevollm�chtigten ist die Patientenverf�gung nach � 1901a B�r-
gerliches Gesetzbuch (BGB) unmittelbar verbindlich. Die Verbindlichkeit gilt unabh�ngig von 
der Art oder dem Stadium der Erkrankung des Betreuten. Betreuer oder Bevollm�chtigter 
m�ssen dem in der Patientenverf�gung ge�u�erten Willen Ausdruck und Geltung verschaf-
fen, wenn die Festlegungen in der Patientenverf�gung auf die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation zutreffen. Ob dies der Fall ist, haben sie zu pr�fen. 
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Ein in einer Patientenverf�gung zum Ausdruck kommender Wille ist bindend, wenn

 der Verfasser Festlegungen gerade f�r diejenige Lebens- und Behandlungssituation 
getroffen hat, die nun zu entscheiden ist;

 der Wille nicht auf ein Verhalten gerichtet ist, das einem gesetzlichen Verbot unter-
liegt;

 der fr�her ge�u�erte Wille in der Behandlungssituation noch aktuell ist und
 keine Anhaltspunkte daf�r bestehen, dass die Patientenverf�gung durch �u�eren 

Druck oder aufgrund eines Irrtums zustande gekommen ist. 

An den in der Patientenverf�gung ge�u�erten Willen ist unter den genannten Voraussetzun-
gen auch das Betreuungsgericht gebunden, wenn es nach � 1904 BGB dazu berufen ist, die 
Einwilligung, die Nichteinwilligung oder den Widerruf der Einwilligung des Betreuers bez�g-
lich einer lebensgef�hrdenden oder dem Unterlassen einer lebenserhaltenden bzw. lebens-
verl�ngernden Ma�nahme zu genehmigen. Die betreuungsgerichtliche Genehmigung er�b-
rigt sich, falls zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen dar�ber besteht, 
dass ein Eingriff oder dessen Unterlassung oder dessen Abbruch dem Willen des Betreuten 
entspricht (� 1904 Abs. 4 BGB).

Der Patientenwille ist auch f�r den Arzt ma�geblich. Liegt eine Patientenverf�gung vor, hat 
der behandelnde Arzt zun�chst zu pr�fen, welche �rztlichen Ma�nahmen in Hinblick auf den 
Gesamtzustand und die Prognose des Patienten angezeigt sind. Sodann haben er und der 
Betreuer oder der Bevollm�chtigte diese Ma�nahmen unter Ber�cksichtigung des Patien-
tenwillens zu er�rtern (� 1901b Abs 1 BGB).

Der Betreuer allein hat auf der Grundlage dieses Gespr�ches zu entscheiden, ob mit diesen, 
mit dem Arzt besprochenen Ma�nahmen dem in der Patientenverf�gung ge�u�erten Willen 
Geltung verschafft werden w�rde oder ob ein entgegenstehender Patientenwille eindeutig 
und sicher festgestellt werden kann. Dabei soll nahen Angeh�rigen und sonstigen Vertrau-
enspersonen des Betreuten Gelegenheit zur �u�erung gegeben werden, sofern dies ohne 
erhebliche Verz�gerung m�glich ist (� 1901b Abs 2 BGB). Ein Mitentscheidungsrecht haben 
sie indessen nicht.

Die fr�her geltende Reichweitenbegrenzung, derzufolge dem Willen eines Patienten, auf 
lebenserhaltende Ma�nahmen zu verzichten, nur gefolgt werden durfte, wenn der Tod nahe 
bevorsteht, ist entfallen. Auch die medizinethisch besonders umstrittenen Konstellationen 
des sogenannten Wachkomas und der Demenzerkrankung, mit denen oftmals kein nahe 
bevorstehendes Lebensende verbunden ist, schr�nken die Geltung der Patientenverf�gung 
nicht mehr ein. Damit ist rechtlich anerkannt, dass es auch au�erhalb eines unmittelbar be-
vorstehenden Todes von der Gesellschaft anzuerkennende Gr�nde und Motive gibt, vom 
Leben zu lassen, und dass auf ein m�gliches Weiterleben verzichtet werden kann, ohne 
dass jemand gegen seinen Willen von Dritten daran gehindert werden darf.

Ist eine lebenserhaltende Behandlung aus �rztlicher Sicht indiziert, entscheidet – wie bei 
jeder anderen Behandlung – der Patient mit seiner Einwilligung oder Nichteinwilligung dar-
�ber, ob die Behandlung vorgenommen werden darf. Die Missachtung des Patientenwillens 
kann als K�rperverletzung strafbar sein. Stellt der Patientenwille jedoch ein T�tungsverlan-
gen dar, darf der Arzt dem Willen nicht folgen, weil er sich sonst nach � 216 Strafgesetzbuch 
wegen einer T�tung auf Verlangen strafbar machen w�rde. 

Formulare f�r Patientenverf�gungen und Vorsorgevollmachten, die den Inhalten und Verfah-
rensvorschriften des Dritten Gesetzes zur �nderung des Betreuungsrechts nicht entsprechen
(z.B. durch nachtr�glich eingebaute Reichweitenbeschr�nkungen oder eine ausgefeilte me-
dizinische Kasuistik), sind hinf�llig geworden. Vor allem d�rfen Klinische Ethik-Komitees
nicht darangehen, unter Umgehung des Betreuungsrechts die Patientenverf�gung an ge-
setzlich zu bestellenden oder bestellten Betreuern oder Bevollm�chtigten vorbei in die ver-
meintlich gute Tat umzusetzen!
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